
 

 

  

 
 
 
 
 
 

Bauliche Maßnahmen zur Reduzierung von Barrieren im 
Wohnungsbestand und/oder zur Verbesserung der Energieeffizienz 
 
Alle Formulare können Sie auch im Internet unter: 
www.kreis-soest.de →Bürgerservice →Bauen, Wohnen & Kataster → 
Förderung von investiven Maßnahmen im Wohnungsbestand →Formulare und Informationen, ausfüllen und 
ausdrucken 

 

Folgende Unterlagen sind zur Antragsstellung vorzulegen: 
 
1. Kostenvoranschläge oder qualifizierte Kostenaufstellungen für die vorgesehenen 

Maßnahmen einschließlich Nebenkosten 
 

2. ggfs. die Vertretungsvollmacht für die Bevollmächtigte/den Bevollmächtigten 
 

3. Nachweise für die im Finanzierungsplan ausgewiesenen Finanzierungsmittel - 
unverbindliche Zusagen sind ausreichend - und über das vorgesehene Eigenkapital 
 

4. eine Grundbuchblatt-Abschrift nach neuestem Stand 

 
Nur bei Maßnahmen zur Reduzierung von Barrieren  
(Nr. 1 RL BestandsInvest): 
 
5. der Nachweis der Selbsthilfe und Sachleistungen 
 
6. bei Bauvorhaben mit mehr als 19 Wohnungen, die in mehreren Bauabschnitten modernisiert 

werden sollen: 
 
je umzubauendem Wohnungstyp Grundrisspläne mit förderrelevanten Maßangaben (z.B. 
Türbreiten, Bewegungsflächen) 

 
Nur bei Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz  
(Nr. 5 RL BestandsInvest): 
 
7. Der Energiebedarf des Gebäudes ist durch Energieausweis nachzuweisen. Die 

Energieberater sollen eine Modernisierungsempfehlung abgeben. Die empfohlenen 
Maßnahmen werden vorrangig gefördert. Der Nachweis über die Einhaltung der EnEV-
Werte kann nach Durchführung der Maßnahmen durch Sachverständige oder durch 
Unternehmererklärung erbracht werden. Bei Mietwohnungen ist auch die 
Energiekosteneinsparung zu berechnen. 
 

8. Einkommenserklärung aller Haushaltsangehörigen mit eigenem Einkommen. 
 

9. Anlage zur Einkommenserklärung 
 

Stand 01.02.2012 


